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Der grenzüberschreitende E-Commerce 
steigt und damit auch das Potenzial des 
Mehrwertsteuerbetruges durch Anbie-
ter, insbesondere durch Importe von 
außerhalb der EU. Auf Basis einer Stu-
die von Deloitte1) schätzt die EU-Kom-
mission den Umfang des Cross-Border 
(XB2)) E-Commerce im C2B-Segment 
auf etwa 100 Milliarden Euro (2014; 
EU-28), Tendenz steigend. Damit steigt 
auch das Betrugspotenzial, das auf 
jährliche fünf Milliarden Euro (ohne 
Dienstleistungen) geschätzt wird. Der-
zeit gibt es dokumentierte Mehrwertsteu-
erbetrugsfälle in den Bereichen Online-
Fernsehen und digitale Spiele. 

Europäische Superdatenbank 

Die nationalen Steuerbehörden tun sich 
schwer bei der Aufdeckung dieses Be-

Die EU hat dem Mehrwertsteuerbetrug im grenzüberschreitenden E-Commerce 
den Kampf angesagt. Die dazu von der Kommission vorgelegten Vorschläge 
taugen dazu aber nicht, so Hugo Godschalk. Zum einen taugt die Methodik des 
Meldewesens nur für grenzüberschreitende Lastschriften und Überweisungen, 
nicht aber für Kartenzahlungen oder solche mit „alternativen“ Zahlungsmetho-
den wie Paypal oder Amazon Pay. Zum anderen würde die geplante EU-Super-
datenbank zu etwa 50 Prozent Daten erfassen, die sich gar nicht auf den grenz-
überschreitenden E-Commerce beziehen. Mit dem in der DSGVO aufgestellten 
Grundsatz der Datensparsamkeit hätte das nichts zu tun.  Red. 

Massive Speicherung von  
Zahlungsdaten in neuer EU-Datenbank

trugs, weil es eine – in der Regel müh-
same – grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit der nationalen Instanzen im 
Verdachtsfall voraussetzt. Außerdem 
fehlen dazu oft finanzielle und per
sonelle Ressourcen. Der einfachere und 
effizientere Weg wäre die Erfassung 
sämtlicher Cross-Border-Zahlungsver-
kehrsdaten in einer Superdatenbank 
der EU-Kommission, gespeist durch  
die Daten sämtlicher in der EU regis-
trierten Zahlungsdienstleister (Payment 
Service Provider oder PSP). Diesen Vor-
schlag hat die Kommission am 12. De-
zember 2018 in zwei Dokumenten ein-
gebracht:

1. Vorschlag für eine Richtlinie des 
 Rates zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG im Hinblick auf die Ein-
führung bestimmter Anforderungen der 
Zahlungsdienstleister,

2. Vorschlag für eine Verordnung des 
Rates zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 904/2010 des Rates über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbe-
hörden und die Betrugsbekämpfung 
auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer.

Das erste Dokument beinhaltet den 
neuen Artikel 243 mit Anforderungen 
an die PSP (Kreditinstitute, Zahlungs- 
und E-Geldinstitute) hinsichtlich der 
Datenspeicherung und -weitergabe. Im 
zweiten Dokument wird der Aufbau der 
supranationalen Datenbank „CESOP“ 
(Central Electronic System of Payment 
Information) geregelt, und es enthält 
Verfahrensregeln für Datenweitergabe, 
-erfassung und -zugang (Art. 24). Die 
Umsetzung soll zum 1. Januar 2022 
erfolgen. Der Vorschlag wird allerdings 
von einer umfangreichen Folgenab-
schätzung begleitet. Die Umsetzung 
soll zum 1. Januar 2022 erfolgen.

Standardmodell aus Ausganglage

Als Grundlage geht die Kommission von 
einem einfachen Standardmodell einer 
Überweisung oder Lastschrift im konto-
basierten Zahlungsverkehr aus: Zahler 
(Annahme Konsument) und Zahlungs-
empfänger (Annahme E-Commerce-
Händler) haben ihren mehrwertsteuer-
relevanten Sitz in unterschiedlichen 
(EU)-Staaten (wobei der Empfänger 

Von Hugo Godschalk
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Name für die Durchführung einer Über-
weisung keine Rolle spielt.

Die PSPs sollen also auf Basis der oben 
genannten Kriterien die ein- und aus-
gehenden XB-Transaktionen an die 
jeweiligen nationalen Finanzbehörden 
quartalsweise melden und diese Daten 
zusätzlich mit einer Frist von zwei Jah-
ren ebenfalls speichern. 

Die auf nationaler Ebene von den Fi-
nanzbehörden gespeicherten Daten 
werden an die unter Aufsicht der Kom-
mission stehende supranationale Da-
tenbank CESOP geleitet. Da die intra-
europäischen XB-Transaktionen (Zahler 
in EU-Land A, Zahlungsempfänger in 
EU-Land B) doppelt gemeldet werden, 
müssen die Daten hier zusammenge-
führt und sortiert werden („matching“). 
Zusätzlich enthält diese Datenbank die 
ausgehenden XB-Transaktionen in Dritt-
länder. Auswertungen dieses Datenbe-
standes sollen Steuersünder auf der 
Empfängerseite aufspüren. Außerdem 
haben Steuerfahnder bei Steuerprü-
fungen Zugang zu dieser Datenbank. 
Der jeweilige Zahler soll anonym blei-
ben, da – im Gegensatz zum Zahlungs-
empfänger – für jede Transaktion an-
scheinend nur der BIC seines PSP (oder 
zusätzlich die IBAN seines Kontos?3)) 
gespeichert wird. Neben Zahlungen sol-
len auch Rückzahlungen erfasst werden. 

Die Kommission geht davon aus, dass 
aufgrund der existierenden Kontoken-
nung (IBAN) die Datenerfassung be-
reits auf Basis der heute bei den PSPs 
vorliegenden Informationen durchge-
führt werden kann (also keine Erfas-
sung neuer Daten). Für den herkömm-
lichen Überweisungs- und Lastschrift-
verkehr ist diese Annahme plausibel. 
Von der Verpflichtung ausgenommen 
sind diejenigen PSP, die das Bargeld-
ein- und -auszahlungsgeschäft (Nr. 1 
und 2 des Anhangs 1 der PSD2) betrei-
ben, sowie die gemäß der PSD2 neu 
unter Aufsicht stehenden Dienstleister 
(Zahlungsauslöse- und Kontoinforma-
tionsdienste). 

Der Schwellenwert ist inkonsistent

Gemäß dem Kommissionsvorschlag 
müssen nicht sämtliche grenzüberschrei-
tenden Transaktionen gespeichert und 
weitergegeben werden. Für beide PSPs 
(Zahler und Zahlungsempfänger) gilt ein 
Schwellenwert von 25 XB-Zahlun gen 

sich zudem außerhalb der EU befinden 
kann). Der Transfer erfolgt über Zah-
lungskonten, die bei den jeweiligen PSP 
für die Akteure geführt werden. Sowohl 
über das Konto als auch über den aus-
führenden PSP ist eine Identifizierung 
nach den jeweiligen Staaten möglich 
(IBAN beziehungsweise BIC). 

Da in diesem Modell eine Länderiden-
tifizierung der jeweils involvierten Kon-
ten beziehungsweise PSPs aufgrund 
der übermittelten Transaktionsdaten 
für beide Seiten möglich ist, begnügt 
sich die Kommission mit dieser hö- 
hergelagerten Datenebene, da im 
 Zahlungsverkehr keine Daten zum 
mehrwertsteuerrelevanten Sitz des 
Konto inhabers transferiert werden. 

Die Behelfsannahme der Kommission, 
dass der Ländersitz des Kontoinhabers 
mit dem seines Zahlungsdienstleisters 
übereinstimmt, mag im Hinblick auf den 
gleichzeitig von der EU geförderten ein-
heitlichen Zahlungsverkehrsraum und 
die innerhalb der EU ungehinderte Nut-
zung ausländischer Zahlungsdienstleis-
ter einen Anachronismus darstellen. 
Zumindest auf der Konsumentenseite 
wird aber die überwiegende Mehrheit 
noch nicht über ein herkömmliches 
Bankkonto in einem anderen Mitglieds-

staat verfügen. Auf der Seite des Zah-
lers sind die Mehrwertsteuerfahnder 
auch nur an der Länderherkunft inte-
ressiert, nicht an den personenbezo-
genen Daten des jeweiligen Zahlers, die 
ausdrücklich nicht erfasst werden sollen. 

Zahlungsempfänger im Fokus 

IBAN und BIC (oder ein anderer Busi-
ness Identifier Code des PSP) dienen für 
die Steuerbehörden nur als Kriterium für 
die Datenerfassung. Im Fokus der zu-
sätzlichen Aufzeichnungspflichten für 
die PSPs steht dagegen der Zahlungs-
empfänger als potenzieller Mehrwert-
steuerbetrüger. Neben der IBAN oder 
einem anderen Kontoidentifikator sol-
len Name oder Firmenbezeichnung, 
Adresse und MehrwertsteuerIdentifi-
kationsnummer erfasst werden. Die 
Datenanforderungen (gemäß Art. 
243d) für ein- und ausgehende Zah-
lungen sind für die PSPs des Zahlers und 
des Zahlungsempfängers identisch. 
Beim PSP des Zahlers werden aber viele 
Daten des Zahlungsempfängers nicht 
vorhanden sein. Im Überweisungsver-
kehr kann zum Beispiel die Erfassung 
der einzelnen Transaktionen des Zah-
lungsempfängers in der Regel nur nach 
IBAN und BIC erfolgen, da der richtige 

Übersicht der Methodik für die Datenweitergabe

Quelle: Paysys

Zahlungsgeber 
= Konsument 
EU-Land A

Zahlungsempfänger 
= Geschäft 

EU-Land B/ 
außerhalb der EU

Anmerkungen:
–  Nur relevant für XB-Zahlungs-

transaktionen (Art. 243b)
–  Standort des Zahlungs - 

nutzers ist steuertechnisch 
VAT-relevant.

PSP des Zahlungsgebers 
EU-Land A 

PSP des Zahlungs-
empfängers 
EU-Land B/ 

außerhalb der EU

Annahme: Standort Nutzer =
Standort PSP (Art. 243c)

IBAN des Zahlungsgebers 
(ggfs. nur Business Identifier 

Code des PSP)

IBAN oder anderer  
„account identifier“ des 
Zahlungsempfängers  

(ggfs. nur Business Identifier 
Code des PSP)

Kriterien für Standorterfassung:
„BIC“ wenn keine konto-
bezogene Identfikator  
vorhanden ist bzw. für nicht  
kontenbezogene Transaktionen

Ausgehende Zahlungen* 
per PSP:

Eingehende Zahlungen* 
per PSP:

Kriterien für Datenspeicherung 
und -weitergabe;
* inklusive Rückzahlungen

Ab 25 XB-Zahlungen pro Quartal an  
den gleichen Zahlungsempfänger

Annahmen: ATV = 95 Euro; 
Umsatz ca. 10 000 Euro p. a.
(Art. 243b)

Generelle Transaktionsdaten (BIC, Datum/Zeit/Betrag);
Daten zum Zahlungsempfägner:  

Name/Bezeichnung, IBAN (oder anderer  
Kontoidentifikator) Adresse, VATNummer**

Datenweitergabe durch PSP  
in der EU an die zuständigen 
nationalen Instanzen (Art. 243d)
** falls vorhanden
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pro Quartal, die an den gleichen Zah-
lungsempfänger ausgeführt werden. 

Die Kommission geht von einem durch-
schnittlichen Zahlungsbetrag in Höhe 
von 95 Euro im E-Commerce aus, wo-
nach sich auf Empfängerseite eine 
steuerrelevante Grenze von etwa 
10 000 Euro pro Jahr ergibt. Ein derar-
tiger Schwellenwert seitens des PSP des 
Zahlungsempfängers wäre – trotz leich-
ter Umgehungsmöglichkeit durch die 
Einrichtung von mehreren Zahlungs-
konten bei unterschiedlichen PSPs – im 
Prinzip praktikabel. 

Die Handhabung der gleichen Unter-
grenze beim PSP des Zahlers führt al-
lerdings zu einem Datendefizit in der 
CESOP-Datenbank, da die Datenwei-
tergabe durch kleinere PSP nicht er-
folgt. In einer kleineren Sparkasse wird 
der Schwellenwert gegebenenfalls nicht 
erreicht, damit entfällt die Verpflich-
tung zur Datenweitergabe. 

Bedingt durch den Schwellenwert rich-
tet sich die Verpflichtung zur Daten
weitergabe aufseiten des Zahlers nach 
dem XB-Zahlungsverkehrsvolumen des 
jeweiligen PSP beziehungsweise nach 
Konzentrationsgrad des PSP-Marktes 
in dem jeweiligen Land. Die Festlegung 
des gleichen Schwellenwertes für ein- 
und ausgehende Zahlungen ist inkon-
sistent. Darüber hinaus ist die grund-
sätzliche Frage berechtigt, warum – im 
Hinblick auf die Zielsetzung (Bekämp-
fung des Mehrwertsteuerbetruges im 
E-Commerce) – der Payment Service 
Provider auf Seite des Zahlers ebenfalls 
einbezogen werden soll.

Geringer Respons der PSP  
im Konsultationsprozess 

Im Vorfeld des Kommissionsvorschlags 
wurde 2017 eine öffentliche und ziel-
gruppengerichtete Konsultation durch-
geführt. Der Respons war gering. In der 
zielgruppengerichteten Konsultation 
meldeten sich europaweit nur ein PSP-
Verband und zwei Payment Service 
Provider. Einer dieser PSPs schätzte die 
zusätzlichen Kosten für Datenerfas-
sung, Speicherung und Weitergabe für 
das Unternehmen auf etwa 100 000 
Euro pro Jahr.4) In der zweiten Konsul-
tationsphase im 1. Quartal 2019 auf 
Basis der konkreten Vorschläge zur Än-
derung der Richtlinie beziehungsweise 
der Verordnung vom 12. Dezember 

2018, meldeten sich zwar wieder nur 
wenige betroffenen PSP beziehungs-
weise deren Verbände, aber dafür we-
sentlich kritischer.5) 

Nicht zuletzt wegen der zusätzlichen 
IT-Anforderungen lehnt die Deutsche 
Kreditwirtschaft (DK) den Vorschlag 
rundweg ab. Außerhalb des Konsulta-
tionsprozesses hat sich außerdem der 
Bundesrat diesem Thema gewidmet. In 
einem Beschluss werden die Verhältnis-
mäßigkeit und die Zweckmäßigkeit, 
aber auch die Rechtmäßigkeit im Hin-
blick auf die DSGVO bezweifelt.6) Zu 
Recht befürchtet der Bundesrat, dass 
die zusammengeführten Daten beider 
Marktseiten auf zentraler Ebene nicht 
mehr übereinstimmen. 

Zahlungsgewohnheiten  
falsch eingeschätzt

Die vorgeschlagene Methodik (IBAN/
BIC) basiert auf einer direkten Zahlung 
zwischen zwei Zahlungskonten, wie üb-
lich im traditionellen Überweisungs- 
und Lastschriftverfahren (Sepa). Die 
Kommission geht davon aus, dass im 
grenzüberschreitenden E-Commerce 
„mehr als 90 Prozent der von europä-
ischen Verbrauchern getätigten Online-
Käufe mittels Überweisungen, Last-
schriften und Kartenzahlungen getätigt“7) 
werden. Auf Basis der gleichen Quelle 
wird in der Analyse der Folgenabschät-
zung die Aussage präzisiert: „94 percent 
of payments for cross-border online 
purchases use electronic payments, cre-
dit or debit cards, or prepaid cards“8). 

Die Kommission nimmt also stillschwei-
gend an, dass mit „electronic payments“ 
wohl Überweisungen und Lastschriften 
gemeint sind. Ein verhängnisvoller Irr-
tum, da die Quelle, auf die die Kommis-
sion sich bezieht (eine Analyse der In-
ternational Post Corporation), genau 
das Gegenteil besagt. Im grenzüber-
schreitenden E-Commerce präferieren 
Konsumenten aus 31 untersuchten Län-
dern (auch außerhalb der EU) in erster 
Instanz sogenannte „alternative“ Zah-
lungsmethoden, die nicht über Bank-
konten ausgeführt werden, wie Paypal 
und Alipay (39 Prozent), gefolgt von 
Kartenzahlungen (37 Prozent). Über-
weisungen erzielen nur 5 Prozent, Last-
schriften laufen unter „sonstiges“. 

Die zweite im Richtlinienentwurf zitierte 
Quelle (E-Shopper-Barometer 2017 der 

DPD-Gruppe) kommt zu vergleich-
baren Ergebnissen für die EU: Eine ein-
deutige Präferenz für „digital wallets“ 
und Kartenzahlungen. Die dritte zitierte 
Quelle (European Payment Strategy 
Report 2013 von A.T. Kearny) besagt, 
dass gerade die traditionellen Überwei-
sungen und Lastschriften zukünftig eine 
noch geringere Rolle spielen werden. 

Die vorhandenen (leider noch spärli-
chen) Daten zur tatsächlichen Nutzung 
von Zahlungsinstrumenten im europä-
ischen XB-E-Commerce zeigen, dass 
die genannten Präferenzen der Zahler 
auch zu entsprechenden Marktanteilen 
führen. Die Methodik der Datenerfas-
sung sollte sich also primär nach der 
Systematik von Kartenzahlungen und 
„alternativen“ Zahlungsmethoden rich-
ten – und nicht nach herkömmlichen 
Überweisungen und Lastschriften wie 
im derzeitigen Entwurf. 

Für das Kartengeschäft  
ist die Methodik ungeeignet

Im Kartengeschäft kann der involvierte 
Payment Service Provider des Zahlers 
(Issuer) auf Basis der Transaktions-
daten nicht den jeweiligen BIC oder 
sonstige Identifikatoren des PSP des 
Zahlungsempfängers (Acquirer) erken-
nen. Auf der Acquirer-Seite könnte man 
allerdings das Problem der Identifizie-
rung der Länderherkunft des Kartenin-
habers dadurch lösen, dass man die 
IBAN durch die Länderkennung der 
BIN ersetzt. Dies setzt allerdings eine 
Änderung des Art. 243c voraus. 

Ein größeres Problem ist indessen die 
mittlerweile weite Verbreitung des 
grenzüberschreitenden Acquiring-Ge-
schäfts. Wenn zum Beispiel ein Händler 
mit Sitz in Deutschland das Kartenge-
schäft mit einem ausländischen Acqui-
rer abwickelt, sind sämtliche Transak-
tionen seiner deutschen Karteninhaber 
definitorisch als grenzüberschreitende 
Transaktionen zu betrachten und damit 
meldepflichtig. Für ein DreiParteien
sys tem (Issuer = Acquirer) wären – je 
nach systeminterner Länderkennung – 
gegebenenfalls alle de facto grenz-
überschreitenden Transaktionen de 
jure wieder „domestic“ und damit nicht 
meldepflichtig. Fazit: Die vorgeschla-
gene IBAN- und BIC-Methodik ist für 
das im E-Commerce dominierende 
 Kartengeschäft nicht geeignet, die re-
alen, mehrwertsteuerrelevanten grenz-
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überschreitenden-Transaktionen aufzu-
spüren. 

Alternative Zahlungsmethoden 
„domestizieren“ Transaktionen 

Auch bei „alternativen“ Zahlungsmetho-
den hakt es. Bei den ebenfalls dominie-
renden „alternativen“ Zahlungsmetho-
den werden die Konten des Zahlers und 
des Zahlungsempfängers in der Regel 
bei dem gleichen PSP geführt. Auf Basis 
der vorgeschlagenen Methodik wäre 
demnach zum Beispiel die Lastschrift, 
mit der ein Zahler in Deutschland sein 
PaypalKonto in Luxemburg auflädt, 
eine zu erfassende XB-Transaktion. Die 
anschließende eigentliche grenzüber-
schreitende E-Commerce-Zahlung mit-
tels dieses Paypal-Kontos an einen 
Händler in Polen wäre eine inländische 
Zahlung (Transaktion zwischen zwei 
Konten, die bei einem PSP in Luxem-
burg geführt werden) und damit nicht 
meldepflichtig (wenn auf Kontoebene 
eine Länderkennung fehlt). 

In der letzten Stufe der Zahlungskette 
(Auszahlung des Paypal-Guthabens an 
den Händler in Polen) ist die einzelne 
Transaktion für die Händlerbank in  
Polen nicht mehr erkennbar, da die 
Zahlung aggregiert erfolgt. Diese ag-
gregierte Zahlung zwischen den Pay-
ment Service Providern in Luxemburg 
und Polen müsste allerdings wieder 
erfasst werden.

Eine ähnliche „Domestizierung“ einer 
eigentlichen grenzüberschreitenden 
Transaktion (Konsument in Land A, 
Händler in Land B) erfolgt, wenn auf 
internationalen E-Commerce-Plattfor-
men, ein intermediärer Zahlungsemp-
fänger zwischengeschaltet wird (zum 
Beispiel Amazon). 

Speicherung und Weitergabe 
nicht-relevanter Daten

Der Zweck des Vorschlags ist die Be-
kämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs 
im grenzüberschreitenden E-Com-
merce. Die Datenerfassung bezieht sich 
allerdings ohne Differenzierung auf 
sämtliche bargeldlose Zahlungen. Im 
Kartengeschäft müssen demnach 
ebenfalls Milliardenzahlungen im Prä-
senzgeschäft gemeldet werden, die per 
Definition im ECommerce (Distanzge-
schäft) nicht relevant sind. 

Auf Ebene der Zahlungsempfänger 
werden die Daten (inklusive personen-
bezogener Daten) aller Zahlungsemp-
fänger (nicht nur E-Commerce-Händ-
ler im C2B) mit einem Zahlungseingang 
von 25 grenzüberschreitenden Trans-
aktionen (pro Quartal) erfasst: Firmen-, 
Privat-, Vereinskonten und so weiter. 
Wie vorher gezeigt, können hier auch 
inländische Zahlungen Gegenstand der 
Erfassung werden. 

Die Verpflichtungen der Richtlinie gel-
ten zudem für die in der Regel nicht-
kontobasierten XB-Geldtransfers mit-
tels Finanztransferdienstleistern (wie 
zum Beispiel Westernunion). In diesem 
Fall ist der BIC des ausführenden PSP 
das Kriterium für die Länderzuordnung. 
Die Verpflichtung zur Datenweitergabe 
für diese PSP-Gruppe ist derzeit über-
flüssig, da erfahrungsgemäß Finanz-
transferzahlungen im grenzüberschrei-
tenden E-Commerce keine Rolle spielen.
Grob geschätzt kann man davon aus-
gehen, dass über 50 Prozent der von der 
CESOP gesammelten Daten sich nicht 
auf XB-E-Commerce beziehen werden. 
Neben der Zweckmäßigkeit sollte dem-
nach die Verhältnismäßigkeit des Vor-
schlags kritisch hinterfragt werden. 

Vorratsdatenspeicherung:  
Gelten soll der Push-Ansatz 

In den meisten EU-Ländern erfolgt die 
Bereitstellung spezifischer Zahlungsver-
kehrsdaten an die Steuerfahnder auf 
Anfrage (Pull-Ansatz) und nur im Ver-
dachtsfall oder bei der Ermittlung eines 
Mehrwertsteuerbetruges (zum Beispiel 
bei Steuerprüfungen). Diese Praxis soll 
jetzt durch die Datenübermittlung sämt-
licher XB-Transaktionen (ab Schwellen-
wert) an die Fahnder (Push-Ansatz) 
ersetzt werden, wonach die Daten in 
einer supranationalen Datenbank der 
europäischen Kommission längerfristig 
gespeichert werden. Auf Basis dieses 
immensen Datenbestandes sollen wei-
tere Betrugsfälle aufgespürt werden. 

Dieser „Bulk-Data“-Ansatz wäre ver-
gleichbar mit einem Szenario, wonach 
eine zentrale Vorratsdatenspeicherung 
und Auswertung sämtlicher Telekom-
munikationsdaten auf staatlicher oder 
sogar supranationaler Ebene erfolgen 
soll (statt derzeit auf dezentraler Ebene 
bei den Telekommunikationsunterneh-
men und Weitergabe fallbezogener 
Daten nur in konkreten Verdachts- und 

Ermittlungsfällen). Terrorismusbekämp-
fung heiligt bekanntlich viele Mittel. Im 
Telekommunikationsbereich würde die-
ses Szenario zumindest Datenschützer 
auf die Barrikaden bringen.

Schleppnetzmethode  
ist keine Datensparsamkeit

In der vor kurzem veröffentlichten Stel-
lungnahme des Europäischen Daten-
schutzbeauftragten (EDPS) zu diesem 
Vorschlag9) legt diese Behörde der Kom-
mission nur kleine Steinchen in den Weg: 

–  Nutzung der Datenbank nur für den 
Zweck der Steuerfahndung, 

–  Einhaltung der DSGVO, 

–  keine Erfassung von Konsumenten-
daten. 

Grundsätzliche Bedenken gegen die 
Änderung der bisherigen Praxis gibt es 
aus Datenschutzsicht offenbar nicht. 
Die Schleppnetzmethode zum Fang 
seltener Fische entspricht aber nicht 
den DSGVO-Prinzipien der Datenspar-
samkeit und der Datenminimierung. 

Fußnoten
1)  Deloitte 2015, VAT Aspects of cross-border e-
commerce – Options for modernization“ Final re-
port – Lot 1, S. 15-16.
2)  Es ist unklar, wie „crossborder“ hier definiert ist. 
Handelt es sich um den physischen Ort des Ver-
sandes oder um den Ort des juristischen Sitzes des 
Anbieters. Je nach Definition wäre der gesamte 
Umsatz deutschen Konsumenten über Amazon als 
grenzüberschreitend einzustufen.
3)  Auf der Zahlerseite soll gemäß Art. 243c in er-
ster Instanz die IBAN des Kontoinhabers für die 
Länderherkunft der Zahlung genutzt werden. Falls 
diese nicht vorhanden ist, soll der BIC des PSP he-
rangezogen werden. Diese Vorrangstellung der 
IBAN ist überflüssig, da der BIC bereits die Län-
derkennung des PSP enthält und damit auf Grund 
der Behelfsannahme der Kommission auf den 
mutmaßlichen Sitz des Zahlers hinweist. Im Hin-
blick auf den Zweck des Vorschlags soll aus Grün-
den der Datensparsamkeit diese Anforderung 
gestrichen werden.
4)  Siehe Impact Assessment, SWD (2018) 488 final 
vom 12.12.2018
5)  Von folgenden Organisationen aus der PSP-
Branche wurden im 1. Quartal 2019 Stellungnah-
men abgegeben: Deutsche Kreditwirtschaft (DK), 
European Association of Payment Service Provi-
ders for Merchants (EPSM), European Payment 
Institutions Federation (EPIF), Dutch Payments 
Association & Dutch Banking Association & Vere-
niging Betaal Instellingen Nederland (VBIN) mit-
tels einer gemeinsamen Stellungnahme und der 
Prepaid Verband Deutschland (PVD).
6)  Siehe Beschluss des Bundesrates vom 15.03.19, 
Drucksache 638/18
7)  Richtlinienentwurf vom 12.12.2018 COM(2018) 
812 final, S. 3f.
8)  Impact Assessment vom 12.12.2018, SWD(2018) 
488 final, S. 16
9)  Opinion of the European Data Protection 
Supevisor vom 14. März 2019, 7589/19 M
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